
Saarbrücken, den 05.08.13

Beschluss zu Az. LSG-SL 3/13

Im Schiedsgerichtsverfahren

- Klägerin -

gegen

- Beklagter -

wegen

Antrag auf Ordnungsmaßnahme

hat  das  Landesschiedsgericht  Saarland  durch  die  Richter  Marc
Großjean, Ralph Dittrich, Christian Backes in dem genannten Verfah-
ren einstimmig im Umlaufverfahren folgenden Beschluss gefasst:

Die Eröffnung des Verfahrens LSG-SL 3/13 wird abgelehnt.

Begründung:

Für den erstmaligen Erlass von Ordnungsmaßnahmen sind Schieds-
gerichte nach § 6 Abs. 3 Bundessatzung i.V.m. § 6 Abs. 3 S. 1 Lan-
dessatzung Saarland nicht zuständig. Ordnungsmaßnahmen werden
durch den Bundes- bzw. jeweiligen Landesvorstand angeordnet. Die
einzige  Ausnahme  ist  ein  Parteiausschlussverfahren,  welches  vom
Schiedsgericht  entschieden, jedoch nur von den nach Satzung be-
rechtigten Organen eingeleitet werden kann1.

1 Vgl. § 6 Abs. 2 Nr. 4 PartG sowie § 6 Abs. 3 Bundessatzung i.V.m. § 6 Landessatzung Saarland
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Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass der Antrag gem. § 8
Abs. 3 BschGO nicht formgerecht eingereicht wurde, da die Anschrif-
ten der Beteiligten fehlen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kann nach § 13 Abs. II S. 1 BschGO soforti-
ger Widerspruch mit einer Frist von 14 Tagen in Textform zum Bun-
desschiedsgericht  der  Piratenpartei,  Pflugstraße  9a,  10115  Berlin,
schiedsgericht@piratenpartei.de eingereicht werden.

Marc Großjean Ralph Dittrich Christian Backes
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